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Die von den Familiensenaten des Oberlandesgerichts Dresden erarbeiteten Unterhalts-
leitlinien dienen dem Ziel, die Rechtsanwendung möglichst zu vereinheitlichen, stellen 
aber keine verbindlichen Regelungen dar, sondern verstehen sich als Orientierungs-
hilfe, von der je nach Lage des Einzelfalls abgewichen werden kann und muss. In ihrem 
Aufbau folgen sie der bundeseinheitlichen Leitlinienstruktur. 

 
 

Unterhaltsrechtliches Einkommen 
 
Bei der Ermittlung und Zurechnung von Einkommen ist stets zu unterscheiden, ob es 
um Verwandten- oder Ehegattenunterhalt sowie ob es um Bedarfsbemessung einer-
seits oder Feststellung der Bedürftigkeit/Leistungsfähigkeit andererseits geht. 

Das unterhaltsrechtliche Einkommen ist nicht immer identisch mit dem steuerrechtli-
chen Einkommen. 
 
1.  Geldeinnahmen 

1.1. Auszugehen ist vom Bruttoeinkommen als Summe aller Einkünfte. 

1.2.  Soweit Leistungen nicht monatlich anfallen (z. B. Weihnachts- und Urlaubs-
geld), werden sie auf ein Jahr umgelegt. Einmalige Zahlungen (z. B. Abfin-
dungen) sind auf einen angemessenen Zeitraum (in der Regel mehrere 
Jahre) zu verteilen. 

1.3.  Überstundenvergütungen werden dem Einkommen voll zugerechnet, soweit 
sie berufstypisch sind und das in diesem Beruf übliche Maß nicht über-
schreiten, darüber hinaus im Mangelfall (vgl. Nr. 24). Ebenso sind Einkünfte 
aus nicht überobligatorischer Nebentätigkeit anrechenbares Einkommen. 

1.4.  Ersatz für Spesen und Reisekosten sowie Auslösungen gelten in der Regel 
als Einkommen. Damit zusammenhängende Aufwendungen, vermindert um 
häusliche Ersparnis, sind jedoch abzuziehen. Bei Aufwendungspauschalen 
(außer Kilometergeld) kann 1/3 als Einkommen angesetzt werden. 
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1.5. Bei Ermittlung des zukünftigen Einkommens eines Selbstständigen ist in der 
Regel der Gewinn der letzten drei Geschäftsjahre zugrunde zu legen. Für 
die Vergangenheit ist von den in den jeweiligen Jahren tatsächlich erzielten 
Einkünften auszugehen, wobei auch eine Durchschnittsberechnung für 
mehrere Jahre möglich ist. 

1.6. Einkommen aus Vermietung und Verpachtung (ohne Gebäudeabschrei-
bung) sowie aus Kapitalvermögen ist der Überschuss der Bruttoeinkünfte 
über die Werbungskosten. 

1.7.  Steuerzahlungen oder Erstattungen sind in der Regel im Kalenderjahr der 
tatsächlichen Leistung zu berücksichtigen. 

1.8.  Sonstige Einnahmen, z. B. Trinkgelder 
 
2.  Auch folgende Sozialleistungen sind Einkommen: 

2.1.  Arbeitslosengeld gemäß § 136 SGB III und Krankengeld 

2.2.  Arbeitslosengeld II (§§ 19 bis 32 SGB II) ist Einkommen beim Verpflichteten, 
beim Berechtigten dagegen nicht. Allerdings kann die Geltendmachung 
rückständigen Unterhalts neben bereits gewährtem Arbeitslosengeld II aus-
nahmsweise treuwidrig sein, wenn dies wegen eines gesetzlichen Aus-
schlusses des Anspruchsübergangs auf den Leistungsträger (§ 33 Abs. 2 
SGB II) zu einer doppelten Befriedigung des Berechtigten führen würde. 

2.3.  Wohngeld, soweit es nicht überhöhte Wohnkosten deckt. 

2.4.  BAföG-Leistungen, auch soweit sie als Darlehen gewährt werden, mit Aus-
nahme von Vorausleistungen nach §§ 36, 37 BAföG. 

2.5.  Elterngeld ist Einkommen, soweit es über den Sockelbetrag nach § 11 
Sätze 1 - 3 BEEG hinausgeht. Der Sockelbetrag und Bundeserziehungsgeld 
sind kein Einkommen, es sei denn, es liegt einer der Ausnahmefälle der § 9 
Satz 2 BErzGG, § 11 Satz 4 BEEG vor. 

2.6.  Unfallrenten 

2.7.  Leistungen aus der Pflegeversicherung, Blindengeld, Versorgungsrenten, 
Schwerbeschädigten- und Pflegezulagen nach Abzug eines Betrages für 
tatsächliche Mehraufwendungen; §§ 1610a, 1578a BGB sind zu beachten. 

2.8.  Der Anteil des Pflegegeldes bei der Pflegeperson, durch den ihre Bemühun-
gen abgegolten werden; bei Pflegegeld aus der Pflegeversicherung gilt dies 
nach Maßgabe des § 13 Abs. 6 SGB XI. 

2.9.  In der Regel Leistungen nach §§ 41 - 43 SGB XII (Grundsicherung) beim 
Verwandtenunterhalt, nicht aber beim Ehegattenunterhalt. 

2.10.  Kein Einkommen ist sonstige Sozialhilfe nach SGB XII. Die Unterhaltsforde-
rung eines Empfängers dieser Leistungen kann in Ausnahmefällen treuwid-
rig sein (vgl. Nr. 2.2.) 
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2.11. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind im Verhältnis zu den 
Eltern des Kindes kein Einkommen. 

 
3.  Kindergeld 

 Kindergeld wird nicht zum Einkommen der Eltern gerechnet (vgl. Nr. 14). 
Der Kinderzuschlag gemäß § 6a BKGG lässt Unterhaltspflichten unberührt, 
§ 6c BKGG. 

 
4.  Geldwerte Zuwendungen 

 Geldwerte Zuwendungen aller Art des Arbeitgebers, z. B. Firmenwagen o-
der freie Kost und Logis, sind Einkommen, soweit durch sie entsprechende 
Eigenaufwendungen erspart werden. 

 
5.   Wohnwert 

 Der Wohnvorteil durch mietfreies Wohnen im eigenen Heim ist als wirt-
schaftliche Nutzung des Vermögens unterhaltsrechtlich wie Einkommen zu 
behandeln. Neben dem Wohnwert sind auch Zahlungen nach dem Eigen-
heimzulagengesetz anzusetzen. 

 Ein Wohnvorteil liegt nur vor, soweit der Wohnwert den berücksichtigungs-
fähigen Schuldendienst einschließlich Tilgungsleistungen, erforderliche In-
standhaltungskosten und die verbrauchsunabhängigen Kosten, mit denen 
ein Mieter üblicherweise nicht belastet wird, übersteigt. 

 Auszugehen ist vom vollen Mietwert. Wenn es nicht möglich oder nicht zu-
mutbar ist, die Wohnung aufzugeben und das Objekt zu vermieten oder zu 
veräußern, kann stattdessen die ersparte Miete angesetzt werden, die an-
gesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse angemessen wäre. Dies kommt 
insbesondere für die Zeit bis zur Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags 
in Betracht, wenn ein Ehegatte das Eigenheim allein bewohnt. 

 
6. Haushaltsführung 

 Führt jemand einem leistungsfähigen Dritten den Haushalt, so ist hierfür ein 
Einkommen anzusetzen; bei Haushaltsführung durch einen Nichterwerbstä-
tigen geschieht das in der Regel mit einem Betrag von 200 EUR bis 550 
EUR. 

 
7. Einkommen aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit 

 Einkommen aus unzumutbarer Erwerbstätigkeit kann nach Billigkeit ganz 
oder teilweise unberücksichtigt bleiben. 

 
8. Freiwillige Zuwendungen Dritter 

 Freiwillige Zuwendungen Dritter (z. B. Geldleistungen, kostenloses 
 Wohnen) sind als Einkommen zu berücksichtigen, wenn dies dem Willen 
 des Dritten entspricht. 
 



4 

9. Fiktives Einkommen 

 Einkommen können auch aufgrund einer unterhaltsrechtlichen Obliegenheit 
erzielbare Einkünfte sein. Fiktiv zugerechnete Einkünfte sind regelmäßig um 
(fiktive) berufsbedingte Aufwendungen von pauschal 5% zu kürzen. 

 
10. Bereinigung des Einkommens 

10.1.  Vom Bruttoeinkommen sind Steuern, Sozialabgaben und/oder angemes-
sene tatsächliche Vorsorgeaufwendungen abzusetzen (Nettoeinkommen). 

 Es besteht die Obliegenheit, Steuervorteile in Anspruch zu nehmen (z. B. 
Eintragung eines Freibetrages bei Fahrtkosten oder für unstreitigen oder ti-
tulierten Ehegattenunterhalt). 

10.2. Berufsbedingte Aufwendungen, die sich von den privaten Lebenshaltungs-
kosten nach objektiven Merkmalen eindeutig abgrenzen lassen, sind im 
Rahmen des Angemessenen vom Nettoeinkommen aus unselbstständiger 
Arbeit abzuziehen. 

10.2.1.  Bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte kann eine Pauschale von 5% 
des Nettoeinkommens, höchstens aber 150 EUR angesetzt werden. Über-
steigen die berufsbedingten Aufwendungen die Pauschale, so sind sie im 
Einzelnen darzulegen. Bei beschränkter Leistungsfähigkeit ist stets mit kon-
kreten Kosten zu rechnen. 

10.2.2.  Für die notwendigen Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraftfahr-
zeuges kann ein Betrag von 0,42 EUR pro gefahrenem Kilometer angesetzt 
werden. Hierin sind Anschaffungs-, Reparatur- und sonstige Betriebskosten 
enthalten. Bei langen Fahrtstrecken (ab ca. 30 km einfach) kann nach unten 
abgewichen werden (für die Mehrkilometer in der Regel auf 0,28 EUR). 
Nr. 10.1. Satz 2 gilt auch hier. 

10.2.3.   Bei einem Auszubildenden können in der Regel 100 EUR als ausbildungs-
bedingter Aufwand abgezogen werden. 

10.3.  Kinderbetreuungskosten sind abzugsfähig, soweit die Betreuung durch 
Dritte allein infolge der Berufstätigkeit erforderlich ist. Zum Aufwand für die 
Betreuung des Kindes zählen nicht die Kosten des Kindergartens oder einer 
vergleichbaren Betreuungseinrichtung; diese sind Mehrbedarf des Kindes 
(vgl. Nr. 12.4.). 

10.4.  Zins- und Tilgungsraten für berücksichtigungsfähige Schulden können (ggf. 
unter Berücksichtigung einer möglichen Tilgungsstreckung) je nach den 
Umständen des Einzelfalles das anrechenbare Einkommen vermindern.  

 Bei der Bedarfsermittlung für den Trennungsunterhalt sind eheprägende 
Verbindlichkeiten grundsätzlich voll abzusetzen; beim nachehelichen Unter-
halt bleiben Tilgungsraten, die der Vermögensbildung zugutekommen, in 
der Regel unberücksichtigt, soweit sie nicht einer zusätzlich gebotenen Al-
tersvorsorge dienen. 
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 Beim Kindesunterhalt kann die Obliegenheit zur Einleitung eines Verbrau-
cherinsolvenzverfahrens bestehen. 

10.5.  nicht belegt 

10.6. nicht belegt  

10.7.  Erhöhte Umgangsaufwendungen können – je nach den Umständen des 
Einzelfalls – auch einkommensmindernd berücksichtigt werden.  

 
Kindesunterhalt 

 
11.  Bemessungsgrundlage (Tabellenunterhalt) 

 Der Barunterhalt minderjähriger und noch im elterlichen Haushalt lebender 
volljähriger unverheirateter Kinder bestimmt sich nach den Sätzen der Ta-
belle im Anhang (identisch mit der Düsseldorfer Tabelle). Bei minderjähri-
gen Kindern kann er als Festbetrag oder als Prozentsatz des jeweiligen Min-
destunterhalts geltend gemacht werden. 

11.1.  Die Tabellensätze enthalten keine Kranken- und Pflegeversicherungsbei-
träge für das Kind, wenn dieses nicht in einer gesetzlichen Familienversi-
cherung mitversichert ist. Das Nettoeinkommen des Verpflichteten ist um 
solche zusätzlich zu zahlenden Versicherungskosten zu bereinigen. 

11.2.  Die Tabellensätze sind auf den Fall zugeschnitten, dass der Unterhalts-
pflichtige zwei Berechtigten Unterhalt zu gewähren hat. Bei einer größeren 
oder geringeren Anzahl Unterhaltsberechtigter können Ab- oder Zuschläge 
durch Einstufung in niedrigere oder höhere Einkommensgruppen angemes-
sen sein. 

 
12. Minderjährige Kinder 

12.1.  Die Höhe des Barbedarfs bestimmt sich nach dem zusammengerechneten 
Einkommen beider Eltern. Die Höhe des vom barunterhaltspflichtigen El-
ternteil zu zahlenden Kindesunterhalts wird in der Regel allein aufgrund sei-
nes Einkommens nach den Sätzen der Tabelle im Anhang ermittelt. 

12.2.  Einkommen des Kindes wird regelmäßig hälftig auf Barunterhalt und Betreu-
ungsunterhalt angerechnet. Ein höherer Anteil kann zugunsten des Barun-
terhaltspflichtigen berücksichtigt werden, wenn der Betreuungsaufwand des 
anderen Elternteils nur noch gering ist.  

12.3. Der betreuende Elternteil braucht neben dem anderen Elternteil in der Regel 
keinen Barunterhalt zu leisten, es sei denn, sein Einkommen ist bedeutend 
höher als das des anderen Elternteils und der eigene angemessene Unter-
halt des sonst allein barunterhaltspflichtigen Elternteils ist gefährdet (§ 1603 
Abs. 2 Satz 3 BGB). Ausnahmsweise kommt auch dann, wenn der ange-
messene Selbstbehalt des nicht betreuenden Elternteils nicht gefährdet ist, 
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eine Beteiligung des anderen Elternteils am Barunterhalt (bis hin zur alleini-
gen Haftung) in Betracht, wenn dessen Einkommen sich der Grenze des 
Dreifachen des Einkommens des nicht betreuenden Elternteils nähert oder 
darüber liegt.  

 Sind bei auswärtiger Unterbringung beide Eltern zum Barunterhalt verpflich-
tet, haften sie anteilig nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB für den Gesamtbedarf 
(vgl. Nr. 13.3.). Gleiches gilt bei Betreuung des Kindes im paritätischen 
Wechselmodell. 

12.4.  Kosten für Kindergärten und vergleichbare Betreuungseinrichtungen (ohne 
Verpflegungskosten) sind Mehrbedarf des Kindes, der, wie auch Zusatzbe-
darf im Übrigen (Prozesskostenvorschuss, Sonderbedarf) gemäß § 1606 
Abs. 3 Satz 1 BGB nach dem Verhältnis der beiderseitigen Einkünfte zwi-
schen den Eltern aufzuteilen ist (vgl. Nr. 13.3.). 

12.5 Aufwendungen im Rahmen eines erheblich erweiterten Umgangs können 
durch angemessene Abschläge auch beim Barunterhalt berücksichtigt wer-
den, soweit der Mindestbedarf insgesamt gedeckt ist.  

 
13. Volljährige Kinder 

13.1.  Beim Bedarf volljähriger Kinder ist zu unterscheiden, ob sie noch im Haus-
halt der Eltern/eines Elternteils leben oder einen eigenen Hausstand haben. 

13.1.1.  Für volljährige Kinder, die noch im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils 
wohnen, gilt die Altersstufe 4 der Tabelle. 

 Der Bedarf des Kindes ist in der Regel nach dem zusammengerechneten 
Einkommen (ohne Anwendung von Nr. 11.2.) zu bemessen. Für die Haf-
tungsquote gilt Nr. 13.3. Ein Elternteil hat jedoch höchstens den Unterhalt 
zu leisten, der sich allein aus seinem Einkommen nach der Tabelle ergibt. 

13.1.2.  Der angemessene Bedarf eines volljährigen Kindes mit eigenem Hausstand 
beträgt in der Regel monatlich 990 EUR. Darin sind enthalten Kosten für 
Unterkunft (einschließlich umlagefähiger Nebenkosten) und Heizung bis zu 
440 EUR, jedoch keine Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung und 
keine Studiengebühren. Von diesem Betrag kann bei erhöhtem Bedarf oder 
mit Rücksicht auf die Lebensstellung der Eltern abgewichen werden. 

13.2.  Auf den Unterhaltsbedarf werden Einkünfte des Kindes, auch das Kinder-
geld, BAföG-Darlehen und Ausbildungsbeihilfen (gekürzt um ausbildungs-
bedingte Aufwendungen, vgl. Nr. 10.2.3.) angerechnet. Bei Einkünften aus 
unzumutbarer Erwerbstätigkeit gilt § 1577 Abs. 2 BGB entsprechend. 

13.3.  Bei anteiliger Barunterhaltspflicht ist vor Berechnung des Haftungsanteils 
nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB das bereinigte Nettoeinkommen jedes El-
ternteils gemäß Nr. 10 zu ermitteln. Außerdem ist vom Restbetrag ein So-
ckelbetrag in Höhe des angemessenen Selbstbehaltes (1.750 EUR) abzu-
ziehen. 
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 Der Haftungsanteil nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB errechnet sich nach der 
Formel: 

 Bereinigtes Nettoeinkommen eines Elternteils (N1 oder N2) abzüglich 1.750 
EUR mal (Rest-)Bedarf (R), geteilt durch die Summe der bereinigten Netto-
einkommen beider Eltern (N1 + N2) abzüglich 3.500 EUR (= 1.750 + 1.750 
EUR). 

 Haftungsanteil 1 = (N1 – 1.750 EUR) x R : (N1 + N2 – 3.500 EUR). 

 Der so ermittelte Haftungsanteil ist auf seine Angemessenheit zu überprüfen 
und kann bei Vorliegen besonderer Umstände (z. B. behindertes Kind) wer-
tend verändert werden. 

 Bei volljährigen Schülern, die in § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB minderjährigen 
Kindern gleichgestellt sind, wird der Sockelbetrag bis zum notwendigen 
Selbstbehalt (1.200 EUR/1.450 EUR) herabgesetzt, wenn der Bedarf der 
Kinder andernfalls nicht gedeckt werden kann. 

 
14. Verrechnung des Kindergeldes 

Es wird nach § 1612b BGB zur Deckung des Barbedarfs verwandt, und 
zwar bei minderjährigen Kindern, die von einem Elternteil oder im Rahmen 
des paritätischen Wechselmodells von beiden Eltern betreut werden, zur 
Hälfte, ansonsten in voller Höhe.  

Beim paritätischen Wechselmodell kommt die auf den Barunterhalt entfal-
lende Hälfte des Kindergeldes den Eltern entsprechend ihrer sich aus den 
beiderseitigen Einkommen ergebenden Beteiligungsquote zugute; der auf 
den Betreuungsunterhalt entfallende Kindergeldanteil ist zwischen den El-
tern hälftig aufzuteilen. 

 
 

Ehegattenunterhalt 
 
15.  Unterhaltsbedarf 

15.1.  Der Bedarf der Ehegatten bestimmt sich nach den individuellen ehelichen 
Lebensverhältnissen, d. h. regelmäßig durch die Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse der Ehegatten im Unterhaltszeitraum, soweit sich diese 
auch bei Veränderungen als eheprägend fortschreiben lassen.  

 Mindestbedarf ist der Selbstbehalt des Nichterwerbstätigen (vgl. Nr. 21.2.). 

15.2.  Der Bedarf beläuft sich grundsätzlich auf die Hälfte des zusammengerech-
neten eheprägenden bereinigten Einkommens beider Ehegatten (Halbtei-
lungsgrundsatz).   

 Von Einkünften aus Erwerbstätigkeit ist ein Erwerbstätigenbonus abzuzie-
hen. Dieser beträgt regelmäßig 1/10 des bereinigten Nettoeinkommens. Der 
Erwerbstätigenbonus ist nicht bei der Leistungsfähigkeit des Unterhalts-
pflichtigen zu berücksichtigen.  



8 

 Der Zahlbetrag des eheprägenden Kindesunterhalts ist vor der Ermittlung 
des Erwerbstätigenbonus abzuziehen. Dies gilt auch bei volljährigen Kin-
dern, wenn den Eheleuten ein angemessener Unterhalt verbleibt.  

 Erbringt der Verpflichtete sowohl Bar- als auch Betreuungsunterhalt, so gilt 
Nr. 10.3. 

15.3.  Bei sehr guten Einkommensverhältnissen des Pflichtigen kommt eine kon-
krete Bedarfsberechnung in Betracht. Beläuft sich das bereinigte, jedoch 
nicht um den Erwerbsanreiz verminderte Familieneinkommen beider Ehe-
gatten auf bis zu 11.200 EUR, besteht eine tatsächliche Vermutung für sei-
nen vollständigen Verbrauch zu Konsumzwecken. Der Unterhaltsbedarf be-
misst sich in diesem Fall nach der Quotenmethode. 

15.4.  Werden Altersvorsorge-, Kranken- und Pflegeversicherungskosten vom Be-
rechtigten gesondert geltend gemacht oder vom Verpflichteten bezahlt, sind 
diese von dem Einkommen des Pflichtigen vorweg abzuziehen. Der Vor-
wegabzug unterbleibt, soweit nicht verteilte Mittel zur Verfügung stehen, z. 
B. durch Anrechnung nicht prägenden Einkommens des Berechtigten auf 
seinen Bedarf. 

15.5. Ohne Auswirkung auf den Unterhaltsbedarf sind nacheheliche Entwicklun-
gen, die keinen Anknüpfungspunkt in der Ehe haben. Die Unterhaltspflichten 
sind danach für einen späteren Ehegatten oder gegenüber einem betreuen-
den Elternteil eines nach Ehescheidung geborenen Kindes bei der Bedarfs-
bemessung des ersten Ehegatten nicht zu berücksichtigen. Die Rangfolge 
ist bei der Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen. 

 
16.  Bedürftigkeit 

 Eigene Einkünfte des Berechtigten sind auf den Bedarf anzurechnen. Das 
bereinigte Nettoerwerbseinkommen ist um den Erwerbstätigenbonus zu ver-
mindern. 

 
17.  Erwerbsobliegenheit 

17.1.  Bei der Betreuung eines gemeinsamen Kindes besteht vor Vollendung des 
dritten Lebensjahres keine Erwerbsobliegenheit. Gleichwohl erzieltes Ein-
kommen ist überobligatorisch und nach den Umständen des Einzelfalles zu 
berücksichtigen. 

 Nach Vollendung des dritten Lebensjahres eines gemeinsamen Kindes be-
steht eine Erwerbsobliegenheit nach Maßgabe der Betreuungsbedürftigkeit 
und der zumutbaren Betreuungsmöglichkeit. Zu berücksichtigen ist dabei 
auch die Belastung durch die neben der Erwerbstätigkeit verbleibende Kin-
derbetreuung, für die das Alter und die Anzahl der Kinder von wesentlicher 
Bedeutung sind.   

17.2.  In der Regel besteht für den Berechtigten im ersten Jahr nach der Trennung 
keine Obliegenheit zur Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstätigkeit. 
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Weitere Unterhaltsansprüche 
 
18. Ansprüche nach § 1615l BGB 

 Der Bedarf nach § 1615l BGB bemisst sich nach der Lebensstellung des 
betreuenden Elternteils, der regelmäßig dem betreuungsbedingten Ausfall 
seines Erwerbseinkommens entspricht.  

 Der Mindestbedarf entspricht in der Regel dem notwendigen Selbstbehalt 
eines Nichterwerbstätigen (1.200 EUR). 

 Die Inanspruchnahme ist durch den Halbteilungsgrundsatz begrenzt. 
 
19. Elternunterhalt 

 Der Bedarf der Eltern richtet sich nach deren Lebensstellung und deren Ein-
kommens- und Vermögensverhältnissen.  

 Beim Bedarf der Eltern sind Leistungen nach den §§ 41 bis 43 SGB XII 
(Grundsicherung) zu berücksichtigen (vgl. Nr. 2.9.). 

 
20. Lebenspartnerschaft 

 Bei Getrenntleben oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft gelten §§ 12, 
16 LPartG. 

 

Leistungsfähigkeit und Mangelfall 

21. Selbstbehalt des Verpflichteten 

21.1. Es ist zu unterscheiden zwischen dem notwendigen (§ 1603 Abs. 2 BGB), 
dem angemessenen (§ 1603 Abs. 1 BGB) und dem eheangemessenen 
(§§ 1361 Abs. 1, 1578 Abs. 1 BGB) Selbstbehalt. 

21.2. Für Eltern gegenüber minderjährigen Kindern und diesen nach § 1603 
Abs. 2 Satz 2 BGB gleichgestellten Kindern gilt im Allgemeinen der notwen-
dige Selbstbehalt als unterste Grenze der Inanspruchnahme. 

                  Er beträgt 

- beim Nichterwerbstätigen 1.200 EUR 

- beim Erwerbstätigen 1.450 EUR. 

 Hierin sind Kosten für Unterkunft (einschließlich umlagefähiger Nebenkos-
ten) und Heizung in Höhe von 520 EUR enthalten (vgl. auch Nr. 21.5.2.). 

21.3. Im Übrigen gilt beim Verwandtenunterhalt der angemessene Selbstbehalt. 
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21.3.1. Er beträgt gegenüber nicht privilegierten volljährigen Kindern 1.750 EUR 
und gegenüber der Mutter oder dem Vater eines nichtehelichen Kindes in 
der Regel 1.600 EUR. Hierin sind Kosten für Unterkunft (einschließlich um-
lagefähiger Nebenkosten) und Heizung in Höhe von 650 EUR enthalten (vgl. 
auch Nr. 21.5.2.). 

21.3.2. Gegenüber Eltern und Enkeln beträgt er mindestens 2.650 EUR (einschließ-
lich 1.000 EUR Warmmiete), wobei gegenüber Eltern über die Hälfte – in 
der Regel 70% – des diesen Mindestbetrag übersteigenden Einkommens 
zusätzlich anrechnungsfrei bleibt.  

21.4. Der Selbstbehalt gegenüber einem Anspruch auf Trennungsunterhalt oder 
nachehelichen Unterhalt (Ehegattenselbstbehalt) ist in der Regel mit einem 
Betrag zu bemessen, der zwischen dem angemessenen Selbstbehalt und 
dem notwendigen Selbstbehalt liegt, derzeit also regelmäßig mit 1.600 EUR; 
darin sind Kosten für Unterkunft (einschließlich umlagefähiger Nebenkos-
ten) und Heizung in Höhe von 580 EUR enthalten (vgl. auch Nr. 21.5). 

21.5. Der jeweilige Selbstbehalt kann unterschritten werden, wenn der eigene Un-
terhalt des Pflichtigen ganz oder teilweise durch seinen Ehegatten gedeckt 
ist (vgl. Nr. 22). 

 Bei Zusammenleben mit einem leistungsfähigen Partner kann der Selbstbe-
halt wegen ersparter Aufwendungen reduziert werden, wobei die Ersparnis 
des Unterhaltspflichtigen im Regelfall mit 10% angesetzt werden kann. 

 Überschreiten die tatsächlichen Wohnkosten (ggf. nach Abzug von Wohn-
geld) den in dem Selbstbehalt berücksichtigten Wohnkostenanteil erheblich 
und sind sie den Umständen nach dennoch angemessen, so soll der Selbst-
behalt erhöht werden. Wird die Wohnung von mehreren Personen genutzt, 
ist der Wohnkostenanteil des Pflichtigen festzustellen. Bei Erwachsenen ge-
schieht die Aufteilung in der Regel nach Köpfen. Kinder sind vorab mit einem 
Anteil von 20% ihres Anspruchs auf Barunterhalt (Zahlbetrag) zu berück-
sichtigen. 

 
22. Bedarf des mit dem Pflichtigen zusammenlebenden Ehegatten 

22.1.  Ist bei Unterhaltsansprüchen des nachrangigen geschiedenen Ehegatten 
der Unterhaltspflichtige verheiratet, werden für den mit ihm zusammenle-
benden Ehegatten mindestens 1.280 EUR angesetzt. 

22.2.  Ist bei Unterhaltsansprüchen nicht privilegierter volljähriger Kinder oder der 
Enkel der Unterhaltspflichtige verheiratet, werden für den mit ihm zusam-
menlebenden Ehegatten mindestens 1.400 EUR angesetzt. 

22.3.  Ist bei Unterhaltsansprüchen der Eltern/Großeltern der Unterhaltspflichtige 
verheiratet, werden für den mit ihm zusammenlebenden Ehegatten mindes-
tens 2.000 EUR angesetzt. Hieraus ergibt sich ein Familienbedarf von 4.650 
EUR (2.650 EUR + 2.000 EUR). 

 
23. Bedarf des vom Pflichtigen getrenntlebenden oder geschiedenen 
 Ehegatten 
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23.1. Bei Unterhaltsansprüchen des nachrangigen geschiedenen Ehegatten wer-
den für den vom Unterhaltspflichtigen getrenntlebenden oder geschiedenen 
Ehegatten mindestens 1.600 EUR angesetzt. 

23.2.  Bei Unterhaltsansprüchen nicht privilegierter volljähriger Kinder oder der En-
kel werden für den vom Unterhaltspflichtigen getrenntlebenden oder ge-
schiedenen Ehegatten mindestens 1.750 EUR angesetzt. 

23.3. Bei Unterhaltsansprüchen der Eltern/Großeltern werden für den vom Unter-
haltspflichtigen getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten mindes-
tens 2.650 EUR angesetzt. 

 
24. Mangelfall 

24.1.  Ein Mangelfall liegt vor, wenn das Einkommen des Verpflichteten zur De-
ckung seines notwendigen Selbstbehaltes und der gleichrangigen Unter-
haltsansprüche nicht ausreicht. 

24.2. Zur Feststellung des Mangelfalls entspricht der einzusetzende Bedarf für 
minderjährige und diesen nach § 1603 Abs. 2 Satz 2 BGB gleichgestellte 
Kindern dem Zahlbetrag, der aus der ersten Einkommensgruppe entnom-
men werden kann. 

24.3.  Die nach Abzug des notwendigen Selbstbehaltes des Unterhaltspflichtigen 
verbleibende Verteilungsmasse ist anteilig auf alle gleichrangigen Unter-
haltsberechtigten im Verhältnis der (ggf. um eigene Einkünfte gekürzten) 
Einsatzbeträge zu verteilen. 

24.4.  Das im Rahmen der Mangelfallberechnung gewonnene Ergebnis ist auf 
seine Angemessenheit zu überprüfen. 

 
25. Rundung 

 Der Unterhaltsbetrag ist auf volle Euro aufzurunden. 
 

 
  

 


